
 

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrund-
lage: Art. 6 (1) e DS-GVO i. V. m. § 4 DSG M-V). Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 

Hausanschrift: Telefon: 0385 588-0 

Schloßstraße 6 – 8  19053 Schwerin Telefax: 0385 588-18099 
 E-Mail: poststelle@wkm.mv-regierung.de 
 Internet: www.wkm.regierung-mv.de 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG M-V); 
hier: Tier(versuchs)freies Studium an Hochschulen 
E-Mail  [#295128] vom 18.12.2023 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit an das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (WKM) gerichteter E-Mail vom 18. Dezember 
2023 führen Sie aus, dass das Landeshochschulgesetz keinen Passus beinhalte, 

welcher es Studierenden ermöglichen würde, ihr Studium tierversuchsfrei zu 
absolvieren. Unter Bezugnahme auf § 1 des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG M-V) 
beantragen Sie die Übersendung von Informationen zu folgenden Fragen: 

 
1. Aus welchen Gründen wurde bislang auf die Einführung eines solchen Passus 
 verzichtet? 

2. Ist die Einführung eines solchen Passus geplant? 
3. Falls geplant, in welche Richtung gehen die Überlegungen und wann soll die 
 Änderung in Kraft treten? 

 
Die Anwendungsbereiche der weiteren, von Ihnen ebenfalls in Bezug genommenen 
Gesetze (Landes-Umweltinformationsgesetz, Verbraucherinformationsgesetz) sind 

ersichtlich nicht eröffnet.  
 
Über Ihren Antrag entscheide ich nach §§ 1 Absatz 2, 12 und 13 IFG M-V wie folgt: 

 
I. Zu Frage 1 ist mir folgende Information möglich: 
 

Das für Hochschulen zuständige Ministerium hat im Jahre 2017 in einem Schreiben an 
eine Tierschutzorganisation wie folgt ausgeführt:  
 
„Ich möchte voranstellen, dass der Schutz der Tiere nicht nur Bestandteil des 
Grundgesetzes ist, sondern auch Eingang in die Verfassung des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern gefunden hat. Dieser Verpflichtung ist insbesondere im Bereich der 

Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten 

Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

 
Datum:  12.01.2024 

Herrn 
 

Ärzte gegen Tierversuche 

Goethestraße 6-8 

51143 Köln 

Per E-Mail an 
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Wissenschaft eine besondere Bedeutung beizumessen. Das im Tierschutzrecht 
verankerte Prinzip der 3R (Replace, Reduce, Refine) verpflichtet die Hochschulen, jeden 

nicht erforderlichen Tierversuch oder „Tierverbrauch“ zu vermeiden. Dies gilt 
selbstverständlich nicht nur in der Forschung, sondern auch in Studium und 
Ausbildung.“ 

 
II. Zu Fragen 2 und 3 wird der Antrag abgelehnt. 
 

III. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 
 
Begründung zu II: 

Dem Wissenschaftsministerium liegen keine aktenkundigen Informationen darüber vor, 
ob und gegebenenfalls mit welcher Zielstellung die Einführung einer Regelung zum 
tierversuchsfreien Studium im Landeshochschulgesetz geplant ist. 

 
Nach § 1 Absatz 2 IFG M-V erstreckt sich der Anspruch auf Zugang zu den bei einer 
Behörde vorhandenen Informationen. Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind 

amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen in Form von Schrift, Bild, Ton oder in 
sonstigen Daten. Im Sinne Ihrer Anfrage einschlägige amtliche Informationen liegen im 
Wissenschaftsministerium nicht vor. Ihr Antrag ist daher abzulehnen. 

 
 
Zu III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 13 IFG M-V in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der 
Informationskostenverordnung (IFGKostVO M-V). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, 

Schloßstraße 6 - 8, 19053 Schwerin erhoben werden. 
 
 

Sie haben zudem die Möglichkeit, sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern zu wenden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 

 




